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§ 162         Voraussetzungen 
 
Räume, die zum Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, dürfen erst bezogen werden, wenn 
sie fertiggestellt und genügend ausgetrocknet sind, der Anschluss an die Trinkwasserversor-
gung und die Kanalisation vollzogen ist, keine Gefahr für Gesundheit und Sicherheit der Be-
wohner besteht und die Bedingungen und Auflagen der Baubewilligung, soweit möglich, er-
füllt sind. 
 
Erläuterungen Da es Bedingungen und Auflagen gibt, die mit dem Bezug von Neubauten 

nicht in Zusammenhang stehen, d. h. erst später erfüllt werden können (z. B. 
Umgebungsgestaltung, Bepflanzung und dergleichen), bestimmt § 162, dass 
für den Bezug von Neubauten die Bedingungen und Auflagen der Baubewil-
ligung "soweit möglich" erfüllt sein müssen (B 119 vom 12. August 1986, 
S. 63 [§ 158], in: GR 1986, S. 785). 
 

PBV – 
Urteile  – 
Hinweise – 
Verweise – 
Skizzen – 
Muster BZR – 

 
 
 


